
Kriminalitätsprophylaxe

mus wesensfremde gesellschaftliche 
Erscheinung, deren historischer und 
sozialer Ursprung auf das Entstehen 
des Privateigentums an den Produk
tionsmitteln zurückzuführen ist. Die 
sozialistische Gesellschaft ist noch 
nicht von K. frei. Die K. trägt auch 
hier noch den Charakter von ego
istisch-individuellen, spontan-anar
chischen Verstößen gegen grundsätz
liche Regeln menschlichen Zusam
menlebens. Die sozialistische Gesell
schaft besitzt aber alle Kraft und 
Potenzen, die K. zurückzudrängen 
und allmählich zu überwinden. 
Ursachen und Bedingungen der 
Straftat

Kriminalitätsanalyse: sich auf quali
tativ und quantitativ ausreichende 
Informationen gründende, in die ge
samtgesellschaftlichen Belange ein
geordnete, zusammenfassende Dar
legung des Standes der Kriminalität, 
ihrer Entwicklung und der Wirksam
keit ihrer Bekämpfung, die mit der 
Zielstellung gerechtfertigt wird, sol
che Erkenntnisse zu gewinnen, die 
entsprechend politische und lei
stungsmäßige Schlußfolgerungen für 
die Erhöhung der Wirksamkeit der 
Kriminalitätsbekämpfung in ihrer 
Gesamtheit zulassen. Eine K. hat 
deshalb einen relativ hohen Verall
gemeinerungsgrad. Sie spiegelt we
sentliche Erscheinungen und Tenden
zen des Kriminalitäts geschehens 
wider.

Kriminalitätsbekämpfung: Gesamt
heit aller staatlichen und gesellschaft
lichen Aktivitäten, die auf die schritt
weise Verdrängung der Kriminalität 
aus dem Leben der sozialistischen 
Gesellschaft gerichtet sind. Sie ist 
gemeinsames Anliegen der sozialisti
schen Gesellschaft, ihres Staates und 
aller Bürger (Art. 90 Abs. 2 der Ver
fassung der DDR).
Die K. umfaßt die vorausschauende

und zielgerichtete Verhütung, Ver
hinderung, Aufdeckung und Aufklä
rung aller Straftaten und anderer 
kriminalistisch relevanter Ereignisse. 
Sie trägt Klassencharakter und dient 
bei konsequenter Durchsetzung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit dem 
zuverlässigen Schutz der sozialisti
schen Staats- und Gesellschaftsord
nung, der sozialistischen Errungen
schaften, des friedlichen Lebens und 
der schöpferischen Arbeit der Bürger 
der DDR. Besondere Verantwortung 
für die K. tragen die Justiz- und Si
cherheitsorgane. Die Kriminalpolizei, 
als Dienstzweig der DVP, verwirk
licht die für sie gesetzlich festgelegten 
Aufgaben im komplexen Zusammen
wirken mit anderen Dienstzweigen 
und Organen des MdI, anderen Si
cherheitsorganen sowie in enger Zu
sammenarbeit mit anderen staats- 
und wirtschaftsleitenden Organen, 
gesellschaftlichen Organisationen 
und Kollektiven der Werktätigen.

Kriminalitätsentwicklimg: Bewe
gung der Kriminalität im Verlauf 
eines bestimmten Zeitraums und in 
einem bestimmten Territorium. Die 
K. steht immer im Zusammenhang 
mit der Festigung und Stärkung der 
sozialistischen Entwicklung und der 
Klassenkampfsituation, mit poli
tischen und sozialen Problemen und 
Prozessen und kann nur in diesen 
Zusammenhängen gewertet werden. 
Die Kenntnis der K. ermöglicht die 
Feststellung von Tendenzen und Er
scheinungsformen der Kriminalität, 
insbesondere im Zusammenhang mit 
Ergebnissen von -► Kriminalitäts
analysen und aus der —► Kriminalsta
tistik, und ermöglicht die Einleitung 
erforderlicher Maßnahmen zur ihrer 
Zurückdrängung.
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